
VERANTWORTLICHKEIT:

Die Veranstaltungsteilnehmer (Fahrer, Beifahrer und 
Mitfahrer) nehmen auf eigene Gefahr an der 
Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder 
dem von ihnen benutzten benutztem Fahrzeug 
verursachten Schäden.

HAFTUNGSVERZICHT:

Die Veranstaltungsteilnehmer, Fahrzeugeigentümer 
und Fahrzeugführer verzichten für alle im Zusammen-
hang mit dieser Veranstaltung erlittenen Unfälle oder 
Schäden auf jedes Recht des Vorgehens oder 
Rückgriffs gegen den Veranstalter, dessen Beauftrag-
te, Sportwarte, Helfer, Behörden und irgendwelche 
Personen, die mit der Veranstaltung in Verbindung 
stehen, soweit der Unfall oder Schaden nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Im übrigen 
gilt der Haftungsverzicht gemäß DMSB-Handbuch bzw. 
ADMV-Sportreglement von 2011

Diese Vereinbarung wird mit der Abgabe der Teilnah-
memeldung wirksam.
Ist der Fahrzeughalter nicht der Fahrer oder Beifahrer, 
ist die Zustimmung des Halter zum Fahrzeugeinsatz 
der Nennung beizufügen.
Bei minderjährigen Beifahrern ist die Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten der Nennung durch 
Unterschrift beizufügen.


